
 

 

 

Vereinbarung und Information  
über die Durchführung eines Wirtschaftspraktikums des 11. Jahrgangs  
 

 
Die Gemeinschaftsschule Wiesenfeld in Glinde führt in der Zeit vom   16.02.      bis zum    27.02.2026    

ein Wirtschaftspraktikum für die Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs durch.  

Der/Die Schüler/in ___________________________________________________________________  

kann vom ________________ bis zum ______________ ihr/sein Praktikum in unserem Betrieb 

absolvieren. Name und Anschrift des Betriebes lauten wie folgt:  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 
Die Arbeitszeit der Schülerin/des Schülers beträgt _____ Stunden täglich von _____ Uhr bis _____ Uhr.  
 

Der/Die Schüler/in wird in dieser Zeit betreut von Frau/Herrn*) _________________________________.  
 

Die Betreuungsperson ist unter folgender Telefonnummer zu erreichen:*) ________________________.  
 

Von der Schule aus wird der/die Schüler/in betreut von Frau/Herrn*) ____________________________.  
 

Für die Durchführung des Wirtschaftspraktikums gelten folgende Bestimmungen:  
1. Das Wirtschaftspraktikum ist eine Schulveranstaltung. Der Betrieb oder der/die benannte 

Mitarbeiter/in üben im Rahmen der fachlichen Anleitung und allgemeinen Information die 
erforderliche Aufsichtsfunktion aus.  

2. Bei dem Praktikum handelt es sich um eine Schulveranstaltung. Für den Versicherungsschutz der 
Praktikanten bei Unfall- und Haftpflichtschäden auf dem Arbeitsweg und im Betrieb ist daher durch 
den Versicherungsträger des Landes Schleswig-Holstein gesorgt.  

3. Den Anordnungen der Mitarbeiter/innen des Betriebes ist Folge zu leisten.  
4. Die betreuende Lehrkraft sollte Kontakt mit dem Betrieb aufnehmen und den/die Schüler/in im 

Rahmen der schulischen und betrieblichen Möglichkeiten einmal besuchen.  
5. Bei Krankheit müssen unverzüglich der Betrieb und die betreuende Lehrkraft informiert werden.  
6. Für die Schüler/innen gelten die Jugendschutzvorschriften (sofern das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet worden ist) und die Unfallverhütungsvorschriften.  
7. Bei Unklarheiten, Problemen und Beschwerden sind die Mitarbeiter/innen und/oder die betreuende 

Lehrkraft zu fragen und zu informieren.  
8. Ergänzungen:  __________________________________________________________________.  
 

 

 
__________________________________  ______________________________________  
(Betrieb) (Schule)  
 

__________________________________  
(Schüler/in bzw. Erziehungsberechtigte/r) 

 
 
*) Die Bekanntgabe dieser Informationen kann möglicherweise erst kurz vor Praktikumsbeginn erfolgen. 


